
V. Grundsätze und Schwerpunkte
der bürgerrechtlichen Tätigkeit
der Russischen Orthodoxen
Kirche

V.1. Seit Alters und bis heute tritt die Orthodoxe Kirche vor

der weltlichen Macht für ungerecht Verurteilte, für die Er-

niedrigten, für die Unglücklichen und für die Ausgebeuteten ein.

Die barmherzige Fürbitte der Kirche schließt auch die ein, die

eine gerechte Strafe für Verbrechen zu tragen haben. Die Kir-

che hat auch immer wieder dazu aufgerufen, der Gewalt Ein-

halt zu gebieten und die Sitten zu bändigen, wenn Konflikte ent-

brannt waren, in deren Folge die Menschenrechte auf Leben,

Gesundheit, Freiheit und Eigentum mit Füßen getreten wurden.

Schließlich wandten sich die orthodoxen Bischöfe, Geistlichen

und Laien in den Jahren der atheistischen Verfolgungen an die

Machthaber und an die Gesellschaft, verteidigten die Freiheit

des Glaubensbekenntnisses und traten für das Recht auf die

umfassende Beteiligung der religiösen Gemeinschaften am Le-

ben des Volkes ein.

V.2. Auch heute sind wir aufgerufen, mit Eifer – und nicht nur

mit Worten sondern auch mit Taten – für die Erhaltung der

Rechte und der Würde der Menschen Sorge zu tragen. Dabei

ist uns durchaus bewusst, dass in der modernen Welt die Men-

schenrechte manchmal verletzt und die Würde des Menschen

nicht nur von der Staatsmacht, sondern auch von den trans-

nationalen Strukturen, den Wirtschaftssubjekten, von pseu-

doreligiösen Gruppen, terroristischen und sonstigen verbre-

cherischen Vereinigungen mit Füßen getreten werden. Immer

häufiger müssen die Würde und die Menschenrechte vor der

zerstörerischen Aggression öffentlicher Information geschützt

werden.
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Für unsere bürgerrechtliche Tätigkeit müssen folgende Berei-

che besonders herausgestellt werden:

• die Verteidigung des Rechts der Menschen auf das freie Be-

kenntnis zu einer Religion, des Rechts auf das Verrichten des

Gebets und den Vollzug des Gottesdienstes, auf die Be-

wahrung der geistig-kulturellen Tradition, auf das Einhalten

religiöser Grundsätze sowohl im Privatleben als auch im Be-

reich des öffentlichen Wirkens;

• die Bekämpfung von Verbrechen aufgrund nationaler und re-

ligiöser Feindseligkeit;

• der Schutz der Person vor der Willkür der Machthabenden und

der Arbeitgeber sowie vor Gewalt und Erniedrigung in der Fa-

milie und im Kollektiv;

• der Schutz des Lebens, der freien Wahl und des Eigentums

der Menschen bei interethnischen, politischen, ökonomischen

und sozialen Konflikten;

• die pastorale Betreuung der Soldaten, Sorge um die Be-

wahrung ihrer Rechte und Würde unter den Bedingungen von

Kampfhandlungen und während des Dienstes im Frieden;

• die Sorge um Achtung der Würde und der Rechte der Men-

schen, die sich in sozialen Einrichtungen und in Haftanstal-

ten befinden, mit besonderen Beachtung der Lage von Be-

hinderten, Waisen, älteren Menschen und anderen hilfslosen

Personen;

• die Verteidigung der Rechte der Nationen und ethnischen

Gruppen auf ihre Religion, Sprache und Kultur;

• die Fürsorge für die, deren Rechte, Freiheit und Gesundheit

unter der Tätigkeit destruktiver Sekten leiden;

• die Unterstützung der Familie in ihrem traditionellen Ver-

ständnis der Vaterschaft, der Mutterschaft und der Kindschaft;
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• der Kampf gegen die Korruption und andere Arten des Ver-

brechens sowie gegen die Prostitution, Drogensucht und

Spielsucht;

• die Sorge um die gerechte wirtschaftliche und soziale Ord-

nung der Gesellschaft;

• die Nichtzulassung der totalen Kontrolle über die menschli-

che Person, über ihre weltanschauliche Wahl und über das

Privatleben durch Nutzung moderner Technologien und po-

litischer Manipulation;

• die Erziehung zur Achtung vor dem Gesetz, die Verbreitung

positiver Erfahrungen bei der Umsetzung und beim Schutz

der Menschenrechte;

• die Begutachtung von Rechtsakten, gesetzgeberischen In-

itiativen und Handlungen der Machtorgane mit dem Ziel, die

Verletzung der Rechte und der Würde des Menschen und die

Verschlimmerung der sittlichen Situation in der Gesellschaft

abzuwenden;

• die Beteiligung an der öffentlichen Kontrolle der Anwendung

der Gesetze, insbesondere der Gesetze, die die Beziehungen

zwischen dem Staat und der Kirche regeln, sowie an der Kon-

trolle der Umsetzung gerechter gerichtlicher Entscheidungen.

V.3. Die bürgerrechtlichen Aktivitäten der Mitglieder der Rus-

sischen Orthodoxen Kirche können sowohl auf allgemein-

kirchlicher Ebene, mit dem Segen der Kirchenleitung, wie auch

auf der Ebene der von Laien gegründeten öffentlichen Ver-

einigungen, von denen viele bereits jetzt eine erfolgreiche

Arbeit im bürgerrechtlichen Bereich durchführen, stattfinden.

In ihrer Tätigkeit, die auf den Schutz der Rechte und der Wür-

de des Menschen gerichtet ist, ist die Kirche bestrebt, mit dem

Staat und den gesellschaftlichen Kräften zusammenzuarbeiten.

Bei der Auswahl der Partner in der Gesellschaft geht die
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Kirche von den Worten Christi des Erlösers aus, die Er an die

Apostel richtete: „Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns”

(Мk 9, 40).

V.4. Auf der Grundlage der kirchlichen Lehre über die Wür-

de, Freiheit und die Menschenrechte sind die Christen zu sitt-

lich orientierten sozialen Aktivitäten aufgerufen. Sie können

ganz unterschiedliche Formen annehmen – zum Beispiel das

Zeugnis im Angesicht der Macht, intellektuelle Tätigkeiten,

Durchführung von Kampagnen zum Schutz von Minderheiten

und ihrer Rechte. Ohne die revolutionäre Umgestaltung der Welt

anzustreben und in Anerkennung der Rechte anderer gesell-

schaftlicher Gruppen auf Partizipation an der gesellschaftlichen

Umgestaltung auf der Grundlage ihrer weltanschaulichen

Wahl, behalten sich die orthodoxen Christen das Recht vor, sich

an der Gestaltung des öffentlichen Lebens zu beteiligen, die mit

ihrem Glauben und mit ihren sittlichen Prinzipien nicht im Wi-

derspruch steht. Die Russische Orthodoxe Kirche ist bereit, die-

se Prinzipien im Dialog mit der Weltgemeinschaft sowie in der

Zusammenarbeit mit den Gläubigen anderer traditionellen Kon-

fessionen und Religionen zu vertreten.

Das vorliegende Dokument wird von der Bischofssynode der Russi-

schen Orthodoxen Kirche als Weiterentwicklung der Grundlagen

ihrer Sozialdoktrin bestätigt. Kanonische Strukturen, Geistliche und

Laien unserer Kirche müssen sich von diesem Dokument bei be-

deutsamen öffentlichen Auftritten und Handlungen leiten lassen; es

wird an den geistlichen Schulen des Moskauer Patriarchats unterrichtet.

Das Dokument wird der brüderlichen Aufmerksamkeit der Orthodo-

xen Lokalkirchen in der Hoffnung angeboten, dass es dem Wachsen

einer gemeinsamen Gesinnung dienen und bei der Koordinierung der

praktischen Aktivitäten helfen möge. Auch andere christliche Kirchen

und Gemeinschaften, staatliche Organe und öffentliche Kreise ver-

schiedener Länder und internationale Organisationen sind eingeladen,

sich am Studium und der Erörterung des Dokumentes zu beteiligen.

Übersetzung aus dem Russischen: Nadja Simon
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